
INFORMATIONEN 
ZUM DIGITALPAKT

NORDRHEIN-WESTFALEN



WER WIRD GEFÖRDERT?

ü Schulträger von Schulen in öffentlicher Trägerschaft 

ü Träger von genehmigten Ersatzschulen 

ü Träger von staatlich anerkannten Altenpflegeschulen (nach §4 Absatz 2 des 

Altenpflegegesetzes und Krankenpflegeschulen nach §4 Absatz 2 des 

Krankenpflegegesetzes bzw. Pflegeschulen nach §9 PflBG)

ü Von den Bezirksregierungen staatlich anerkannte Ausbildungsstätten in den 

weiteren Gesundheitsfachberufen 

WAS WIRD GEFÖRDERT? 

ü Investitionen in den Aufbau oder die Verbesserung digitaler Infrastrukturen von 

Schulen, wie die digitale Vernetzung bzw. Verkabelung im Schulgebäude und auf 

dem Schulgelände 

ü WLAN 

ü Anzeige- und Interaktionsgeräte, wie z.B. Displays und interaktive Tafeln, 

einschließlich Steuerungsgeräte 

ü Digitale Arbeitsgeräte (insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche 

Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung) 

ü Lokale schulische Serverlösungen unter bestimmten Bedingungen (z.B. als 

Pufferspeicher bei unzureichender Bandbreite) 

ü Strukturen für die professionelle Administration und Wartung digitaler 

Infrastrukturen im Zuständigkeitsbereich von Schulträgern 

ü Investitionen in mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks, Tablets) sind förderfähig, 

wenn die Infrastruktur (Verkabelung und WLAN) vorhanden oder beantragt ist. Für 

allgemeinbildende Schulen ist eine Deckelung der Ausgaben für mobile Endgeräte 

auf 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens pro Schulträger oder 25000 Euro 

je Einzelschule vorgesehen. 

ü Beschaffung von Smartphones ist von der Förderung ausgeschlossen 



AN WEN KÖNNEN SIE SICH BEI FRAGEN 

WENDEN?

Ansprechpartner finden Sie in den unten aufgeführten Links 

WEITERE LINKS 

https://bass.schul-welt.de/18679.htm

https://www.schulministerium.nrw/fragen-und-antworten-zum-digitalpakt

https://www.bezreg-

muenster.de/zentralablage/dokumente/foerderung/foerderbereich_gigabit/digitalpakt_sch

ule/Ablaufschema-Antragsverfahren-DigitalPakt-NRW.pdf

https://foerderportal.nrw.de/lip/form/display.do?%24context=B07A1CBE5EC42A384F4D

https://www.bezreg-

muenster.de/zentralablage/dokumente/foerderung/foerderbereich_gigabit/digitalpakt_sch

ule/2020_08_13_Erklaerung-zur-Plausibilisierung-der-zur-Foerderung-beantragten-

Kosten.pdf

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/19-09-10-tpek-

handreichung_final.docx

https://www.bezreg-

muenster.de/zentralablage/dokumente/foerderung/foerderbereich_gigabit/digitalpakt_sch

ule/Handreichung-Medienkonzeptentwicklung.pdf

https://foerderportal.nrw.de/lip/form/display.do?%24context=AF5989B497EB2A39F4B5

h"ps://foerderportal.nrw.de/lip/form/display.do?%24context=82D97271EAEF2A3A3593

https://www.schulministerium.nrw/digitalpakt
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